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I Gellungsbereich

Dos Reglement gilt generell für olle Schulonlogen und deren Röumlichkeiten

2 Zweckbeslimmung

Die Schulonlogen dienen in erster Linie dem Schulbetrieb. Bei der Vergobe von Röumen ho-
ben die Bedürfnisse der Schule Vorrong. lm Weiteren stehen die Anlogen grundsötzlich onde-
ren Gemeindebehörden, ortsonsössigen Vereinen, lnstitutionen und Schülergruppen zur Ver-
fügung. Vereine und Gruppierungen ousserholb der Gemeinde sowie Privote werden noch-
rongig behondelt. Der kommezielle Nutzen der Röumlichkeiten von Privoten ist nicht gesfot-
tet.

Die Vermietung von Klossenzimmern, Werkstötten, Aulo und den Singsölen ist nicht Bestondteil
der normolen Bewilligung und bedorf des Einverstöndnisses der Schulleitung und einer Son-
derbewilligung der Abteilung Schule.

Die Vermietung der Schulküchen wird mit den zusTöndigen Lehrpersonen obgesprochen. ln
der Regelwerden die Schulküchen nur on Lehrpersonen (oder in Begleitung einer Fochperson
in Form einer ousgebildeten Lehrperson) vermietet. Privotpersonen und Auswörtigen stehen
die Küchen nur ols Einzelbewilligung zur Verfügung.

3 Verontworllichkeil

Die Anlogen werden durch die Gemeindeverwoltung verwoltet. Die direkte Aufsicht obliegt
der Abteilung Schule. lhren Anweisungen ist Folge zu leisten. Für die BenÜtzung muss eine ver-
ontwortliche erwochsene Person gestellt werden (Vereinswort).

4 Belriebszeilen/Einschrönkungen

Ausserholb der ordentlichen Schulzeiten ist eine geordnete Benutzung werktogs und on den
Wochenenden bis 22.00lJhr wie folgt möglich. Die Gorderoben sind bis 22.00 Uhr zu verlossen.
Ausnohmen können vom Ressortvorsteher Liegenschoften bewilligt werden. Es gelten die orts-
üblichen Ruhezeiten - im Besonderen die Nochtruhezeit gemöss Polizeiverordnung.

Wöhrend der Schulferien bleiben die Schulonlogen grundsölzlich ob Montog fÜr Houptreini-
gungs- und Unterholtsorbeiten geschlossen. Für privote Anlösse, die mit grossen Verunreini-
gungen verbunden sind (2.8. Kindergeburtstoge) stehen die Schulonlogen nichl zur VerfÜ-
gung. Über dringliche Ausnohmen entscheidet der Ressortvorsteher in Absproche mit der Ab-
teilung Schule.

Die Rosenplötze dürfen ousserholb der Schulzeit ohne besondere Bewilligung benÜtzt werden,
wenn es die Witterungsverhöltnisse und der Zustond der Wiesen zulossen und sofern sie nicht
durch einen Verein belegt oder durch díe Schulwortung gesperrt sind.

5 Benützungsgesuche

Zustöndig für die Bewilligung (ebenso für Sonderbewilligungen gemöss 7i11er 2) von ordentli-
chen Einzel- und Douerbelegungen ist die Abteilung Schule.

Privoipersonen und ouswörtigen Vereinen stehen die Aulo, die Turnhollen sowie die SchulkÜ-
chen nur für Einzel- und Wochenendbelegung zur Verfügung. Eine SemesTer- bzw. Johresre-
servotion ist für diese Kotegorie nicht möglich.

Gesuche für Einzelbelegungen sind im eigenen lnteresse frühzeitig, in schriftlicher oder elektro-
nischer Form der Abteilung Schule einzureichen.
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ó Benülzung

Die Benützung wird nur ouf Zusehen hin bewilligt, ohne doss der Nutzer dorous ein Recht ob-
leiten konn.

Die Benützer sind für dos Aufstellen und Abröumen des Mobiliors und weiterer Einrichtungen
selber verontwortlich. Die Zweckentfremdung von zur Verfügung geslelltem Mobilior oder Ge-
rötschoften ist untersogt.

Dos Logern von Mobilior und Gerötschoften ouf dem Schuloreol isl nur mit EinversTöndnis des
Ressortvorslehers Líegenschoften noch Absproche mit der Schulwortung gestottet.

Dos Öffnen und Schliessen der gemieteten Röume ist grundsötzlich Aufgobe der BenÜtzer.
Diese sind ouch dofür besorgt, doss beim Verlossen die Fenster geschlossen und die Lichter
gelöscht sind.

Die Benützungszeiten sind strikte einzuholten. Ausfollende Belegungen sind der Schulworlung
f rühzeitig mitzuÌeilen.

Die Röume sind im Normolfoll besenrein obzugeben. ollföllige Checklislen sind zu beochten.
Beigrosser Verschmutzung muss der Boden noss oufgenommen werden. Zusötzlicher Reini-
gungsoufwond wird den Benützern gemöss Anhong verrechnet.

Bei Nichtbeochtung dieses Reglements konn der Ressorlvorsteher Liegenschoften die weitere
Benützung mit sofortiger Wirkung vorübergehend oder douernd untersogen.

7 Veleinsworte

Die Benützer von grossen Röumlichkeiten hoben eine volljöhrige Person (genonni Vereinswor-
tung) zu bestimmen. welche für folgende Punkte verontwortlich ist:

dos Öffnen und Schliessen der Anloge (inkl. Fenster)
dos Löschen der Lichter
die Reinigung sömllicher benützter Röumlichkeiten (inkl. WC, Duschen, Gorderoben elc.)

- die Kontrolle ollföllig zurückgebliebener Gegenstönde
Weisungen der Housordnung und des Schulwortes durchsetzen

Die Vereinswortung ist verontwortlich und hoftbor für dos Einholten oller Vorschriften und
Pflichten, welche im Zusommenhong mit den jeweilig benützten Röumlichkeiten stehen. Vor
der ersten Benützung ist mit der jeweiligen Schulwortung für die Besprechung der Mietdetoils
ein Termin fesTzusetzen.

Die Schulwortung konn die ordnungsgemösse Benützung stichprobenweise ÜberprÜfen

Die ousgewöhlte Person ist der Leitung Hous- und Schulworiungen zu melden.

I Sorgfoltspflicht

Den Geböuden und deren Einrichtungen wie ouch den Aussenonlogen ist Sorge zu trogen.
Allföllige Beschödigungen oder Verluste von Geröten oder Moteriol der Schule resp. der Ge-
meinde sind unvezüglich der zustöndigen Schulwortung zu melden. Es ist den BenÜlzern nicht
erloubT, Reporoturen von sich ous onzuordnen oder selbst vozunehmen.

Der Einsotz von eigenen Geröten ist gestottet, sofern dobei keine Beschödigungen on Böden
etc. entstehen können.

Die Turnhollen dürfen nur mit souberen Turnschuhen. die keine Spuren hinterlossen, betreten
werden.
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Mognesio und öhnliche Hilfsmittel sind in besonderen Gefössen oufzubewohren. Die Verwen-
dung hot sorgföltig zu erfolgen. Die Verwendung von Boumhorz isl verbofen.

Noch Benutzung der Anlogen im Freien müssen die schmutzigen Schuhe vor Betreten der Gor-
derobe ousgezogen werden. Woschen von schmulzigen Schuhen in den Lovobos ist untersogt.

lm Freien dürfen nur die dofür vorgesehen Geröte benützt werden. Vor dem Wegröumen sind

diese, insbesondere Bölle, wieder gründlich zu reinigen.

9 Rouchen und Verpflegung

Dos Rouchen ist ouf ollen Schuloreolen untersogt

Grundsötzlich ist die Verpflegung in den Turnhollen nichl erloubt. ln Absproche mit der Schul-
wortung ist dos Betreiben einer einfochen lmbiss- und Getrönkeousgobe in Turnhollen, wíe dies
beiTurnieren üblich ist, erloubt.

l0 Porkierungsvorschritten

Die vorhondenen Porkplötze der Schulonlogen stehen den Veronstoltern kostenlos zur VerfÜ-
gung.Grundsötzlich isl dos Porkieren ouf den Pousenplötzen elc. nicht erloubt. Es gilt ein ge-
nerelles Fohrverbot ouf den Anlogen.

Die Veronstolter hoben der Schulwortung einen grösseren Porkplotzbedorf bzw. die Nutzung
der Pousenplötze vorgöngig zu melden. Eine Signolisotion wird noch Absproche mit der
Schulwortung oufgestellt und ouch wieder obgebrochen.

I I Schlüsselobgobe

Personen oder Vereinen/lnstitutionen (Person muss volljöhrig sein), welche die Anlogen regel-
mössig benülzen, konn durch die zustöndige Schulwortung ein Schlüssel obgegeben werden.

Der Entscheid über die Abgobe eines Schlüssels liegt bei der Schulwortung. Diese fÜhrt ein
Schlüsselvezeichnis.

Der Empfönger bestötigt den Empfong des Schlüssels mit seiner UnTerschrifl und okzeptiert
domiT folgende Punkte:

Der Empfönger ist verontwortlich, doss die obgemochten Benützungszeiten eingeholten
und die RöumlichkeiTen in ordentlichem Zustond verlossen werden.
Der Schlüssel dorf nur zu den für den Verein/die lnstitution vorgesehenen Zeiten und zum
obgemochten Zweck benützt werden.

- Bei einem Verlust des Schlüssels trögl der Empfönger die Kosten für dos Auswechseln der
Schliesszylinder (inkl. neue Schlüssel).
Bei Austritt ous der lnstitution/dem Verein muss der Schlüssel beim zustöndigen Schulwort
zurückgegeben werden.

Beieinem Verstoss gegen dos Benülzungsreglement konn die Schulwortung den SchlÜsselso-
fort zurückfordern.

12 Benützungsgebühren

Für die Benützung der Anlogen durch Dritte erhebt die Gemeinde eine GebÜhr. Die Ansötze
sind im Anhong dieses Reglements festgeholten.
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13 Annullolionen

Grundsötzlich hoben Annullotionen schrifflich zu erfolgen. Es werden folgende Beorbeitungs-
gebühren erhoben:

Einmolbenützer: Die Ansötze sÍnd im Anhong dieses Reglements festgeholten.

Douermieter: Douermieter hoben nicht beonspruchte Belegungen rechtzeitig der Schul-
wortung zu melden.

14 Rechnungsslellung

Die Rechnungsslellung erfolgt über die Abteilung Schule und isl in der geforderten Frist zu be-
gleichen.

l5 Versicherung

Die Versicherung bei Wettkömpfen und onderen Veronstollungen ist Soche der veronstolten-
den Benutzergruppe.

l6 Hoflung

Die Benützung der Schulonlogen durch Dritte erfolgt ouf eigene Gefohr. Für Beschödigungen
oller Art hoftet der Benützer. Sömtliche Beschödigungen sind umgehend der Schulwortung zu
melden. Die Gemeinde Wongen-Brüttisellen hoftei nicht für Diebsiöhle.

17 Weitere Bestimmungen

Untervermietung und Weitergobe durch die Benützer isi nicht gestottet

l8 lnkrotÌselzung

Dieses Reglement wurde om B. Juni 2015 durch den Gemeinderot genehmigt und erselzt jenes
vom I . Moi 2008. Dos Reglement triit per l. Juli 20.l5 in Kroft.

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindeprösidentin Gemeindeschreiber

r8? I
Morlis Dürst Christoph Bless
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Anhong

BENUTZUNGSGEBUHREN
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Kolegorie (Angoben ìn CHF)

Orlsonsössige Veleine und
lnleressensqf uppen

orotis

grotis

Turnhollen
Aulo
Brugqwiesen"
Singsool
Sleioche12
Singsool
Oberwisen"
Klossenzimmelr
Werkslöllel
Schulküchen

' Vermietung nur mit Sonderbewilligung möglich
2 Vermietung on ouswörtige Vereine, lnteressensgruppen und Privote nur mit e¡ner Sonderbewilligung möglich
3 Kommezieller Nutzen fúr Privotpersonen nichi gestotlet

DIVERSE KOSTEN

CHF ó0 pro Slunde

CHF ô0 pro Slunde

CHF gonzer Mielbelrog
CHt 50 7" des Mielbelrooes

Entschödigung fûr zusötzlichen Reinigungsoutwond
(wird ouf Meldung durch die Schulworlung durch den Bereich
Lieoenschoflen in Rechnunq qestelll)
Nichl ordnun gsgemöss weggeröumter Abfoll
(wird ouf Meldung durch die Schulworlung durch den Bereich
Lieqenschoften in Rechnunq qeslellt)
Annullolionskoslen: - Absoge 0-l Woche vor dem Termin

- Absoqe 2-3 Wochen vor dem Termin


